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Managementplanung

FFH-Gebiet 6141-301

Spirkenmoor bei Griesbach

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg

Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 

von  11 05.01.2010 
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Gebietsgrenze

Maßnahmen im Wald

#

#

107 Bedeutende Einzelbäume im Rahmen natürlicher Dynamik erhalten, Spirken

302 Entwässerungseinrichtungen verbauen

! 100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)

Maßnahmen für LRT 3150

M1
Fortführung der extensiven Nutzung der Teiche und Entbuschung des Teichumfelds 
in mehrjährigen Abständen. 
Bedarfsgerechte Entschlammung in den einzelnen Teichen zeitlich gestaffelt.

M2
Bedarfsgerechte Durchführung von Pflegemaßnahmen in mehrjährigen Abständen. 
Bereichsweise Entschlammung in Teilbereichen des Gewässers.

M3

Wiedereinführung einer extensiven Nutzung des Teichs bzw. Durchführung von Pflegemaßnahmen 
in mehrjährigen Abständen. 
Räumung des Teichs in nächster Zukunft; dannach bedarfsgerechte Entschlammung 
in mehrjährigen Abständen.

Maßnahmen für LRT 6230*

M4

Durchführung von bedarfsgerechten Pflegemaßnahmen bzw. Lebensraum-typische Nutzung 
in regelmäßigen Abständen.
Entfernung des Gehölzaufwuchses während der Tieffrostperiode.
Mahd bzw. im Idealfall auch Beweidung des Bestands im 1-2 jährigen Abstand.
Auf den südlichen, trittempfindlichen Bereich ist besondere Rücksicht zu nehmen.

Karte 3 Maßnahmen
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